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Fachgebiet: Lebensmittelüberwachung 

Meldepflichten von Lebensmittelunternehmern 
und Herstellern (Importeuren) von Kosmetika 
 
Lebensmittelunternehmer im Rhein-Kreis Neuss 

sind nach Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 29. April 2004 über Lebensmittelhygiene verpflichtet, sich bei beim Rhein 
Kreis Neuss, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (Kontaktdaten siehe oben) zeitnah 
zu melden. 

Auszug aus der Verordnung: 

„(2) Insbesondere haben die Lebensmittelunternehmer der entsprechenden zuständigen Behör-
de in der von dieser verlangten Weise die einzelnen ihrer Kontrolle unterstehenden Betriebe, die 
auf einer der Stufen der Produktion, der Verarbeitung oder des Vertriebs von Lebensmitteln 
tätig sind, zwecks Registrierung zu melden. 

Ferner stellen die Lebensmittelunternehmer sicher, dass die Kenntnisse der zuständigen Behör-
de über die Betriebe stets auf dem aktuellen Stand sind, indem sie unter anderem alle wichti-
gen Veränderungen bei den Tätigkeiten und Betriebsschließungen melden.“ 

Hersteller und Importeure von Kosmetischen Mitteln im Rhein-Kreis 

Neuss 

„Nach § 5d [1] der Kosmetikverordnung gelten für Hersteller und Importeure von Kosmetischen 
Mitteln folgende Mitteilungs- und Berichtspflichten: 

(1) Der Hersteller hat der für die Überwachung von kosmetischen Mitteln zuständigen Behörde, 
in deren Zuständigkeitsbereich der Herstellungsort liegt, vor dem erstmaligen Inverkehrbringen 
kosmetischer Mittel mitzuteilen, an welchen Orten in der Europäischen Union solche Erzeugnis-
se von ihm hergestellt werden. 

Der Hersteller kann die Verpflichtung nach Satz 1 auf einen Beauftragten übertragen. Hersteller 
ist auch, in dessen Auftrag ein kosmetisches Mittel hergestellt wird. 

Bei kosmetischen Mitteln, die erstmals in die Europäische Union eingeführt werden, hat der für 
die Einfuhr Verantwortliche vor der erstmaligen Einfuhr der Behörde, in deren Zuständigkeitsbe-
reich der Ort der Einfuhr liegt, diesen Ort sowie die weiteren Orte mitzuteilen, an denen solche 
Erzeugnisse von ihm in die Europäische Union eingeführt werden.“ 
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